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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 3313/J der Abgeordneten Ing. Dietrich, Kolleginnen und Kollegen nach 
den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Einleitend ist festzuhalten, dass zur Beantwortung der vorliegenden 
parlamentarischen Anfrage eine Stellungnahme der Niederösterreichischen 
Gebietskrankenkasse (NÖGKK) eingeholt wurde, die den nachstehenden 
Ausführungen zugrunde liegt bzw. auszugsweise wiedergegeben wird. 
 
Frage 1: 
Die NÖGKK führt in ihrer Stellungnahme dazu Folgendes aus: 
„Die Notwendigkeit dieser Aufnahme stützt sich auf eine Analyse von Obmann und 
Generaldirektor, weil Problemstellungen und Arbeitsvolumen kontinuierlich wachsen. 
Dies betrifft insbesondere Obmann und Generaldirektor. Vor allem sind dabei die neue 
Funktion des Obmannes als Aufsichtsratsvorsitzender der ITSV GmbH und die 
Landeszielsteuerung anzuführen.“  
 
Weiters wird von der NÖGKK mitgeteilt, dass der in Rede stehende der NÖGKK seine 
Dienste angeboten hat und, da dieser „in Anbetracht seiner beruflichen Erfahrung und 
seiner Kontakte als wertvoll einzustufen [ist]“, die Absicht entstand, ihn aufzunehmen 
und mit Aufgaben zu betrauen, die insbesondere den Obmann und den 
Generaldirektor entlasten. 
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Frage 2: 
Nach Mitteilung der NÖGKK wird der Betreffende im Rahmen seiner Verwendung 
insbesondere mit nachstehend angeführtem Aufgabengebiet betraut: 
 

• „Koordination der persönlichen Korrespondenz des Obmannes und des 
Generaldirektors 

• Übernahme von ad-hoc-Aufträgen von Obmann oder Generaldirektor 
• Material und Information aus den Fachabteilungen gesundheitspolitisch 

aufarbeiten und in Präsentationen fassen 
• Bereichsübergreifende Aufbereitung von Managementinformationen 
• Begleitung strategisch wichtiger Projekte, die abteilungsübergreifend sind 
• Mitwirkung an der Koordination der ARGE-KV 
• Kontaktpflege zu den für die Selbstverwaltung wichtigen 

Sozialpartnerorganisationen 
• Teilnahme an der wöchentlichen Bürobesprechung der Direktion, den Sitzungen 

des Vorstandes und der Generalversammlung sowie den 
Dienststellenleitersitzungen 

• Teilnahme an den Sitzungen der ARGE-KV“. 
 
Frage 3: 
Laut NÖGKK war es aufgrund der vorliegenden Initiativbewerbungen nicht 
erforderlich, eine Personalsuche über Medien zu betreiben. Wie die NÖGKK in ihrer 
Stellungnahme dazu weiter ausführt, erfolgt die Aufnahme des Genannten 
„außerplanmäßig, und zwar deshalb, weil aus heutiger Sicht und in den nächsten 
Monaten der dauernde Bedarf eines derartigen Dienstpostens nicht feststeht. 
Dadurch ist auch die Schaffung eines Dienstpostens zurückzustellen und als Erprobung 
neuer Aufgabenzuweisungen anzusehen. 
 
Steht der dauernde Bedarf fest, ist ein Dienstposten zu schaffen, der die Zustimmung 
der Kontrollversammlung erfordert. Kommt dieser Dienstposten zustande, so ist er 
auszuschreiben. Der Vorstand beschließt letztendlich die Besetzung des Dienstpostens. 
 
Der Vorsitzende der Kontrollversammlung und sein Stellvertreter wurden im Vorfeld 
über die beabsichtigte außerplanmäßige Aufnahme informiert. Beide Herren haben 
dazu keine Einwände vorgebracht.“ 
 
Nach Mitteilung der NÖGKK wurde das Dienstverhältnis mit dem Genannten für die 
Dauer von 3 Jahren befristet abgeschlossen. 
 
Ergänzend ist festzuhalten, dass eine öffentliche Ausschreibung lediglich hinsichtlich 
der leitenden Angestellten und der leitenden Ärztinnen und Ärzte bestimmter 
Versicherungsträger sowie ihrer ständigen Stellvertreter/innen gesetzlich vorgesehen 
ist. 
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Frage 4: 
Die NÖGKK stellt dazu fest: „Ein Hearing der Kandidaten ist erforderlichenfalls erst 
nach der Schaffung eines Dienstpostens und nach dessen Ausschreibung 
zweckmäßig.“ 
 
Frage 5: 
Nach Mitteilung der NÖGKK wurde die außerplanmäßige Aufnahme des Bewerbers in 
der Sitzung des Vorstandes vom 16.09.2014 beschlossen. 
 
Frage 6: 
Die NÖGKK führt in ihrer Stellungnahme dazu aus: 
„Die Begleitung der Personalsuche/-auswahl von einem externen Personalberater 
wird aus Kostengründen sehr selten beauftragt. In den letzten 15 Jahren wurde nur in 
einem Fall ein externer Berater engagiert, und zwar im Zusammenhang mit der 
Ausschreibung und Besetzung des Generaldirektors. Wir gehen davon aus, dass wir 
mit unserem Vorgehen die Transparenz nicht gefährden.“ 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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